
"Ca.-Angabe" zur WohnflÃ¤che im Mietvertrag und MietmÃ¤ngel
 Beigesteuert von 
Donnerstag, 30. September 2004

Ist in einem Mietvertrag die WohnflÃ¤che mit einer bestimmten â€žCa.-WohnflÃ¤cheâ€œ ausgewiesen, liegt ein Mangel der
Mietsache vor, wenn dieser Wert um mehr als 10 % unterschritten wird. (BGH, Urteil vom 24.03.2004, ZMR 2004, 500) 

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 9 June, 2026, 08:38


